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Die Kammerversammlung der Landesärztekammer Bran-
denburg hat in ihrer Sitzung am 28. November 2009 auf-
grund des § 21 Absatz 1 Nummer 1 des Heilberufsgesetzes 
vom 28. April 2003 (GVBl. I S. 126), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2008 (GVBl. I S. 134, 139) 
geändert worden ist, folgende Hauptsatzung beschlossen. 
Sie ist durch Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (Az.: 
22-6410A1/V1)

vom 12. Januar 2010 genehmigt worden.

§ 1 Allgemeines

(1)	 Die Landesärztekammer Brandenburg ist als Berufs-
vertretung der Ärztinnen und Ärzte im Land Brandenburg 
errichtet durch das Gesetz über die Berufsvertretungen 
und die Berufsausübung der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte 
und Apotheker - Kammergesetz - vom 13. Juli 1990 (Gbl. 
Nr. 44 S. 711) sowie das Heilberufsgesetz vom 28. Januar 
1992 (GVBl. I S. 30). Sie führt den Namen „Landesärzte-
kammer Brandenburg“ (nachfolgend „Kammer“).

(2)	Die Kammer ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Sie führt ein Dienstsiegel mit Landeswappen.

(3)	Die Kammer hat ihren Sitz mit der dazugehörigen 
Hauptgeschäftsstelle in Cottbus.

§ 2 Aufgaben der Kammer

(1)	 Aufgaben der Kammer sind:

	 1.	 für die Erhaltung eines ethisch und wissenschaft-
lich hochstehenden Berufsstandes zu sorgen und unter 
Beachtung der Interessen der Allgemeinheit die berufli-
chen Belange der Gesamtheit der Kammerangehörigen 
wahrzunehmen,

	 2.	 die Erfüllung der Berufspflichten der Kammeran-
gehörigen zu überwachen, soweit nicht bei öffentlich 
Bediensteten die Zuständigkeit des Dienstvorgesetzten 
gegeben ist,

	 3.	 die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen zu 
fördern, die Weiterbildung nach Maßgabe des Heilbe-
rufsgesetzes zu gestalten, Zusatzqualifikationen ihrer 
Kammerangehörigen zu bescheinigen sowie die beruf-
liche Fortbildung der Kammerangehörigen zu fördern, 
Fortbildungszertifikate zu erteilen und bei Bedarf Fort-
bildungsveranstaltungen zu zertifizieren, 

	 4.	 den öffentlichen Gesundheitsdienst bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben zu unterstützen,

	 5.	 einen ärztlichen Bereitschaftsdienst gemeinsam mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg in den 
sprechstundenfreien Zeiten sicherzustellen,

	 6.	 auf ein gedeihliches Verhältnis der Kammerange-
hörigen untereinander hinzuwirken, insbesondere bei 
Streitigkeiten zwischen Kammerangehörigen, die aus 
der Berufsausübung entstanden sind, zu vermitteln und 
auf eine angemessene Berücksichtigung der berechtig-
ten Interessen der Kammerangehörigen zu achten,

	 7. 	 bei Streitigkeiten zwischen Kammerangehörigen 
und Dritten, die aus der Berufsausübung entstanden 
sind, zu vermitteln, soweit nicht andere Stellen zustän-
dig sind,

	 8. 	bei Bedarf Fürsorgeeinrichtungen und mit Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde Versorgungseinrichtungen 
aufgrund einer besonderen Satzung für die Kammeran-
gehörigen und ihre Familienmitglieder zu schaffen,

	 9. 	auf Verlangen der Aufsichtsbehörde Stellungnah-
men abzugeben sowie auf Verlangen der zuständigen 
Behörden Fachgutachten zu erstellen und Sachverstän-
dige zu benennen,

	 10.	An-, Ab- und Änderungsmeldungen von Kammer-
angehörigen mit Namen, Gebiets-, Schwerpunkts-, 
Zusatzbezeichnung und Anschrift dem für den Ort der 
Berufsausübung zuständigen Gesundheitsamt zu über-
mitteln,

	 11.	den Kammerangehörigen Heilberufsausweise aus-
zugeben und sonstige Bescheinigungen auszustellen.

(2)	Die Kammer hat ferner weitere Aufgaben durchzufüh-
ren, die ihr im Rahmen ihrer gesetzlichen Zweckbestim-
mung zufallen oder übertragen werden. 

§ 3 Mitgliedschaft

(1)	 Der Kammer gehören alle Ärztinnen und Ärzte an, die 
im Land Brandenburg ihren Beruf ausüben oder, falls sie 
ihren Beruf nicht ausüben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. Ausgenommen sind die Berufsangehörigen, die 
innerhalb der Aufsichtsbehörde Aufsichtsfunktionen aus-
üben. Berufsangehörige, die zuletzt in der Kammer gemel-
det waren und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, können freiwilliges 
Mitglied der Kammer bleiben.

(2)	Ärztinnen und Ärzte, die als Staatsangehörige eines 
anderen europäischen Staates im Sinne des § 4 Absatz 1 
des Heilberufsgesetzes im Rahmen des Dienstleistungs-
verkehrs nach dem Recht der Europäischen Union ihren 
Beruf im Land Brandenburg vorübergehend oder gele-
gentlich ausüben, ohne hier eine berufliche Niederlassung 
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu haben, gehören 
abweichend von § 3 Absatz 1 Satz 1 der Kammer nicht an, 
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solange sie in einem anderen europäischen Staat im Sinne 
des Heilberufsgesetzes beruflich niedergelassen sind.

(3)	Kammerangehörige sind verpflichtet, sich bei der Kam-
mer innerhalb eines Monats an- oder abzumelden und die 
erforderlichen Angaben zu machen. Zu den erforderlichen 
Angaben gehören insbesondere:

	 1.	 Name, Geburtsname, Vorname, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, jetzige und 
frühere Staatsangehörigkeit, berufliche und private 
Anschrift;

	 2.	 Staatsexamen, Approbation oder Berufsaus-
übungserlaubnis, gegebenenfalls Arbeitsgenehmi-
gung; Anerkennung zur Führung einer Facharzt- oder 
Subspezialisierungsbezeichnung bzw. einer Gebiets-, 
Schwerpunkts- oder Zusatzbezeichnung und das Gebiet 
in dem derzeit die heilberufliche Tätigkeit ausgeübt 
wird; Dauer der beruflichen Tätigkeit; bei selbständiger 
Tätigkeit die Zahl der berufsspezifischen Mitarbeiter 
nach Berufsgruppen;

	 3.	 in- und ausländische akademische Grade; 
4.	 Aufnahme ärztlicher Tätigkeit oder ärztlicher 
Nebentätigkeit, Niederlassung, Zulassung (Beteiligung 
oder Ermächtigung) zur kassenärztlichen Tätigkeit. 

(4)	Nach der Erstanmeldung eintretende Veränderungen 
sind der Kammer unverzüglich mitzuteilen.

(5)	Bei Ummeldung von einer anderen Ärztekammer wird 
auf die Vorlage der Originalurkunden verzichtet, wenn 
aus der Meldeakte ersichtlich ist, dass die Originalurkun-
den bereits vorgelegen haben und Kopien in der Meldeak-
te vorhanden sind. In Zweifelsfällen bleibt die Vorlage der 
Originalurkunden erforderlich.

(6)	Bei Verstößen gegen die Meldepflicht nach Absätzen 
3 bis 4 kann die Kammer ein Zwangsgeld bis zu 600,00 
(sechshundert) Euro festsetzen. Das Zwangsgeld kann im 
Wege des Verwaltungszwangs beigetrieben werden (§ 3 
Absatz 3 Heilberufsgesetz).

§ 4 Organe der Kammer

Organe der Kammer sind:
1.	 die Kammerversammlung,
2.	 der Vorstand,
3.	 die Präsidentin oder der Präsident.

§ 5 Kammerversammlung

(1)	 Die Kammerversammlung besteht aus den von den 
Kammerangehörigen gemäß der Wahlordnung gewählten 
Mitgliedern. Ihre Amtsdauer beträgt vier Jahre. Die Mit-
glieder der Kammerversammlung sind ehrenamtlich tätig; 
für die Teilnahme an Sitzungen und zur Erledigung beson-

derer Aufgaben können Entschädigungen gezahlt werden  
(§ 6 Absatz 2 Nummer 17).

(2)	Die Kammerversammlung wird von der Präsidentin 
oder dem Präsidenten, im Verhinderungsfall von der Vize-
präsidentin oder dem Vizepräsidenten, unter Mitteilung 
der Tagesordnung einberufen. Die Sitzung der Kammer-
versammlung wird von der Präsidentin oder dem Präsi-
denten, im Verhinderungsfall von der Vizepräsidentin oder 
dem Vizepräsidenten, geleitet; diese können auch andere 
Vorstandsmitglieder mit der Leitung betrauen.

(3)	Die Kammerversammlung ist nach Bedarf, mindestens 
jedoch zweimal jährlich, mit einer Frist von vier Wochen 
schriftlich einzuberufen. In dringenden Fällen kann diese 
Frist verkürzt werden, sofern der Vorstand dies einstim-
mig beschließt. Die Kammerversammlung muss innerhalb 
von fünf Wochen einberufen werden, wenn ein Drittel ihrer 
Mitglieder es unter Benennung eines Sitzungsgegenstan-
des beantragt oder der Kammervorstand es beschließt.

(4)	Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgelegt. Er 
muss Beratungsgegenstände in die Tagesordnung aufneh-
men, wenn dies von mindestens zehn Prozent der Mitglie-
der der Kammerversammlung verlangt wird. Über nicht 
in der Tagesordnung aufgeführte Gegenstände darf nur 
beraten werden, wenn die Kammerversammlung einem 
entsprechenden Antrag mit Zweidrittelmehrheit zustimmt 
(Dringlichkeitsantrag).

(5)	Die Kammerversammlung ist für alle Kammerangehöri-
gen nach Maßgabe der Geschäftsordnung öffentlich. Die 
Geschäftsordnung regelt auch, unter welchen Umständen 
andere Personen teilnehmen oder als Zuhörer zugelassen 
werden können. 

(6)	Die ordnungsgemäß einberufene Kammerversammlung 
ist beschlussfähig, wenn und solange mindestens die Hälf-
te der Mitglieder anwesend ist. 

(7)	Die Kammerversammlung fasst ihre Beschlüsse mit 
Mehrheit der Anwesenden. Stimmengleichheit gilt als 
Ablehnung. Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen, 
wenn nicht geheime Abstimmung von einem Mitglied der 
Kammerversammlung verlangt wird. Über Misstrauens-
anträge gemäß § 7 ist geheim abzustimmen. Nähere Ein-
zelheiten über das Abstimmungsverfahren werden in der 
Geschäftsordnung geregelt.

(8)	Die Mitglieder der Kammerversammlung sind bei 
Abstimmungen an Weisungen nicht gebunden und nur 
ihrem Gewissen verpflichtet. 

(9)	Vereinigungen von mindestens zehn Prozent der Mit-
glieder der Kammerversammlung können Fraktionen bil-
den. Die Bildung von Fraktionen, ihre Bezeichnungen, die 
Namen der Vorsitzenden und der Stellvertretung sowie der 
übrigen Fraktionsmitglieder sind der Präsidentin oder dem 
Präsidenten schriftlich anzuzeigen.

(10) Über den Verlauf der Kammerversammlung wird eine 
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Niederschrift angefertigt. Das Nähere hierzu regelt die 
Geschäftsordnung.

§ 6 Aufgaben der Kammerversammlung

(1)	 Entscheidungen grundsätzlicher Art sind der Kammer-
versammlung vorbehalten.

(2)	Die Kammerversammlung ist zuständig für die 
Beschlussfassung über:

	 1. 	 Satzungen,
	 2. 	Wahlordnung,
	 3. 	Geschäftsordnung,
	 4. 	Berufsordnung einschließlich Bereitschaftsdienst-

ordnung,
	 5. 	Weiterbildungsordnung,
	 6. 	Fortbildungsordnung,
	 7. 	 Haushalts- und Kassenordnung,
	 8. 	Beitragsordnung,
	 9. 	Gebührenordnung,
	 10.	Satzung zur Errichtung von Ethikkommissionen,
	 11.	die Änderung der Satzung und Verfahrensordnung 

der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der 
norddeutschen Ärztekammern,

	 12.	Satzung der Akademie für ärztliche Fortbildung der 
Landesärztekammer Brandenburg,

	 13.	Satzung zur Feststellung des Haushaltsplanes,
	 14.	Einrichtung von Fürsorge- und Versorgungseinrich-

tungen,
	 15.	Entlastung des Vorstandes aufgrund des von ihm 

vorgelegten Jahresberichtes und der Jahresrechnung,
	 16.	Entsendung von Mitgliedern in Arbeitsgemeinschaf-

ten,
	 17.	Gewährung von Aufwandsentschädigungen für 

die Teilnahme an Sitzungen, zur Erledigung besonderer 
Aufgaben und über die Höhe der Entschädigung für die 
Vorstandsmitglieder,

	 18.	die Herbeiführung einer Urabstimmung sämtlicher 
Kammerangehörigen in Grundsatzfragen der Kammer.

(3)	Die von der Kammerversammlung im Rahmen ihrer 
Befugnisse gefassten Beschlüsse sind für die Kammeran-
gehörigen bindend.

(4)	 Soweit Fraktionen gebildet sind, sind sie bei der Ent-
sendung von Mitgliedern in Arbeitsgemeinschaften nach 
ihrem prozentualen Anteil zu berücksichtigen.
(5)	Die Kammerversammlung wählt die Delegierten zum 
jeweiligen Ärztetag.

(6)	Zur Vorbereitung ihrer Beratungen bildet die Kammer-
versammlung für die Dauer der Wahlperiode Ausschüsse. 
Die Ausschussmitglieder werden durch die Kammerver-
sammlung bestimmt. § 6 Absatz 4 gilt entsprechend. In 
die Ausschüsse können auch Personen berufen werden, die 
nicht Kammerversammlungsmitglieder sind.

(7)	Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden und die Stellvertretung. 

(8)	Die Kammerversammlung bildet Ausschüsse für:

	 1. 	 Satzungs- und Geschäftsordnungsfragen,
	 2. 	Haushalts- und Beitragsangelegenheiten,
	 3. 	Fürsorgeangelegenheiten,
	 4. 	Schlichtung,
	 5. 	Berufsordnung,
	 6. 	Weiterbildung,
	 7. 	 Fortbildung,
	 8. 	Ausbildung und Prüfung der Medizinischen 	

Fachangestellten, 
	 9. 	 stationäre medizinische Versorgung,
	 10.	ambulante medizinische Versorgung,
	 11.	psychosoziale Versorgung.

Weitere Ausschüsse können gebildet werden.

§ 7 Der Vorstand

(1)	 Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem 
Präsidenten, der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsiden-
ten sowie drei bis sechs weiteren Mitgliedern. Die Präsiden-
tin oder der Präsident darf nicht gleichzeitig Mitglied des 
Vorstandes der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg 
sein.

(2)	Die Kammerversammlung wählt bei Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder, spätestens 75 Tage 
nach ihrer Wahl, geheim, in getrennten Wahlgängen, mit 
absoluter Stimmenmehrheit der Anwesenden, aus ihrer 
Mitte die Präsidentin oder den Präsidenten, die Vizeprä-
sidentin oder den Vizepräsidenten und die weiteren Vor-
standsmitglieder. Stimmenthaltungen werden als gültige 
Stimmen gewertet.

(3)	Vereinigt keiner der Kandidierenden für das Präsiden-
ten- oder Vizepräsidentenamt die absolute Mehrheit der 
gültigen Stimmen auf sich oder besteht Stimmengleichheit, 
so erfolgt eine Stichwahl zwischen den Kandidierenden mit 
der höchsten Stimmenzahl. Gewählt ist in diesem Falle, wer 
die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich verei-
nigt. Für die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder genügt 
stets die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen.

(4)	Die Amtsdauer des Vorstandes endet mit dem Ablauf 
der Amtsperiode der Kammerversammlung.

(5)	Nach Ablauf der Amtsdauer führen die Mitglieder des 
Vorstandes die Geschäfte bis zur Wahl des Vorstandes 
durch die neue Kammerversammlung fort.

(6)	Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsdauer 
aus, so muss innerhalb einer Halbjahresfrist eine Nachwahl 
stattfinden.
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(7)	Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

(8)	Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit der Anwesenden, bei Stimmengleichheit gilt der 
Antrag als abgelehnt.

(9)	Der Vorstand führt die Geschäfte der Kammer und 
sorgt für die Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. 
Hierzu gehören insbesondere:

	 1. 	 die Bestellung von geschäftsführenden Personen,
	 2. 	die Bestellung eines öffentlich vereidigten Wirt-

schafts- bzw. Buchprüfers oder einer öffentlich verei-
digten Wirtschafts- bzw. Buchprüferin, 

	 3. 	die Ausführung der Beschlüsse der Kammerver-
sammlung,

	 4. 	die Aufstellung des Haushaltsplanes,
	 5. 	die Einziehung der Beiträge und ordnungsgemäße 

Verwaltung der Mittel,
	 6. 	die Führung des Berufsverzeichnisses,
	 7. 	 die Überwachung der Berufsordnung, 
	 8. 	die Ausstellung der Urkunden über die Anerken-

nung einer Facharztbezeichnung oder Subspezialisie-
rung bzw. einer Gebiets-, Schwerpunkts- oder Zusatz-
bezeichnung,

	 9. 	die Übersendung einer Abschrift des Berufsverzeich-
nisses und laufende Berichterstattung über Verände-
rungen an die Aufsichtsbehörde,

	 10.	die Erstattung eines jährlichen Berichtes über das 
abgelaufene Kalenderjahr an die Aufsichtsbehörde,

	 11.	die Entscheidung in Streitigkeiten, die sich aus dem 
Berufsverhältnis ergeben, gegebenenfalls Weiterleitung 
an den Schlichtungsausschuss,

	 12.	die Aufstellung von Gutachter- und Sachverständi-
genlisten,

	 13.	die Berufung von Mitgliedern und deren Stellvertre-
tung für die Wahlausschüsse zur Wahl der nichtrichter-
lichen Beisitzerinnen und Beisitzer für das Berufsgericht 
für Heilberufe und das Landesberufsgericht,

	 14.	die Benennung von geeigneten Kandidierenden zur 
Wahl der nichtrichterlichen Beisitzerinnen und Beisitzer 
für das Berufsgericht für Heilberufe und das Landesbe-
rufsgericht,

	 15.	die Ermächtigung von geeigneten Kammerangehö-
rigen zur Weiterbildung.

(10) Wird während einer Kammerversammlung ein Antrag 
auf Abwahl des Vorstandes oder einzelner Vorstandsmit-
glieder gestellt, der mindestens von einem Drittel der Mit-
glieder der Kammerversammlung unterstützt werden muss, 
so ist dieser Antrag als einziger Punkt auf die Tagesord-
nung einer Kammerversammlung zu setzen, die innerhalb 
eines Monats einberufen werden muss. Diese Kammerver-
sammlung wird von der oder dem Vorsitzenden des Sat-
zungsausschusses geleitet.

(11) Der Vorstand oder einzelne Mitglieder des Vorstandes 
sind abgewählt, wenn die absolute Mehrheit der Mitglieder 
der Kammerversammlung es beschließt.

(12) Wird der gesamte Vorstand abgewählt, so ist die oder 
der Vorsitzende des Satzungsausschusses verpflichtet, 
innerhalb eines Monats eine Sitzung zur Neuwahl des Vor-
standes einzuberufen. § 7 Absatz 5 gilt sinngemäß.

§ 8 Die Präsidentin/der Präsident

(1) Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Kam-
mer gerichtlich und außergerichtlich. Erklärungen, die die 
Kammer vermögensrechtlich verpflichten, bedürfen der 
Schriftform. Sie sind nur rechtsverbindlich, wenn sie von 
der Präsidentin oder dem Präsidenten und einem weiteren 
Mitglied des Kammervorstandes unterzeichnet sind.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident erledigt die laufen-
den Geschäfte der Kammer und führt die Beschlüsse des 
Kammervorstandes aus.

(3) Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident oder ein 
anderes Mitglied des Vorstandes vertritt die Präsidentin 
oder den Präsidenten im Falle der Verhinderung.

§ 9 Geschäfts- und Bezirksstellen

(1) Die Kammer unterhält eine Hauptgeschäftsstelle.

(2) Die Kammer kann als Untergliederungen unselbständi-
ge Bezirksstellen bilden.

§ 10 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Kammer erfolgen, soweit gesetz-
lich nicht anders bestimmt, in dem von der Kammer her-
ausgegebenen Brandenburgischen Ärzteblatt.

§ 11 Änderung der Hauptsatzung und anderer Sat­
zungen

(1) Zur Änderung der Hauptsatzung ist eine Zweidrittel-
mehrheit der Mitglieder der Kammerversammlung erfor-
derlich. Bei Änderungen der Hauptsatzung, die wegen 
neuer gesetzlicher Bestimmungen notwendig werden, ist 
die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder 
ausreichend.

(2) Satzungsänderungen müssen als ordentlicher Punkt 
auf der Tagesordnung der Kammerversammlung enthal-
ten sein.
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§ 12 In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten
 
(1) Diese Hauptsatzung tritt mit Wirkung vom 1. März 2010 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 25. Juni 2003 
(BÄB 2003, Heft 8 B, S. 5 - 7) außer Kraft.

Genehmigt:

Potsdam, den 12. Januar 2010

Ministerium für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz
des Landes Brandenburg
i.A.

Kathrin Küster

Die vorstehende Hauptsatzung wird hiermit ausgefertigt 
und ist im gesetzlich bestimmten Mitteilungsblatt zu ver-
öffentlichen. 

Cottbus, den 15. Januar 2010

Der Präsident der
Landesärztekammer Brandenburg
Dr. med. Udo Wolter 


